
Bekanntmachuna

Interessenbekundungsverfah ren

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales

zur Durchführung von Modellprojekten

"Bürgera rbeit"

vom 19.April 2010

Das Interessenbekundungsverfahren richtet sich an alle Grundsicherungsstellen

(Arbeitsgemeinschaften,AgenturenfürArbeitingetrennter Aufgabenwahmehmung oder

zugelassene kommunaleTräger) und wirdauf der Grundlage der Rahmenrichtliniefür themati.

sche ESF-Projektförderungen des BMASfür die Förderperiode 2007 bis 2013 - zu aktuellen

arbeitsmarktpolitIschenHerausforderungen- vom 12. März 2009 durchgeführt. Die dort

genannten Regelungen sind zu beachten. DieserAufrufenthält dazu in einigen Bereichen

ergänzende Förderkriterien.Dieses Interessenbekundungsverfahrenwird im SchwerpunktC-
Beschäftigungund soziale Integration- des ESF-BundesprogrammsdurchgefOhrt.Zugleich

werden die QuerschnittszieleChancengleichhellund Nachhaltigkeitbeachtet

1. Arbeitsmarktpolitischer Hintergrund deslnteressenbekundungsverfahrens

Im Koalitionsvertrag ist festgelegt. dass zur Steigerung der Effizienz der ArbeitsmarkünstnJ..

mente die Voraussetzungen damr geschaffen werden, um neue Lösungsansätze wie z. B. die

"BOrgerarbeit" zu erproben.

2. Zieleder Bundesregierung

Das Modeftprojekt"BürgerarbeU"soll sichaus den vier Komponenten/Stufen

. Beratung/Standortbestimmung,

. Vermittlungsaktivitäten,

. Qualifizierung/Förderungund

. der eigenUlchen"Bürgerarbeit",einer s02:ialversicherungspflichtigenBeschäffi.

gung im Bereich von zusätzlicher und im öffentlichenInteresse liegenderArbeit
zusammensetzen.
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Ziel isl es, einen möglichsthohen Anleil der arbeitslosenerwerbsfähigen Hilfebedürftigendurch

qualitativgute undkonsequenteAktivlerungin den allgemeinenArbeitsmarkt zu integrierenund

nur die arbeitslosenHIlfebedürftigenin MBOrgerarbelt"zu vermltleln, bei denen eine Integration

in den allgemeinenArbeitsmarktnicht möglich ist.

3. Berücksichtigung des Querschnlltthemas Gender Mainstreaming und der Grundsätze

der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männem

Frauen und Männer sind grundsätzlichgleichermaßenvonArbeitslosigkeit betroffen. Aur regio-

naler/lokalerEbene kann sich, ggf. differenziertnach Berufsgruppen, ein hiervon abweichendes

Bild ergeben.

Eswird erwartet, dass bei der Erarbeitungder regionalen Konzeptedem Querschnittsthema

des Gender Malnslreaming angemessenRechnunggetragenwird und Frauen und Männer

grundsätzlichdie gleichen Zugangschancenzu den vorgeschlagenen Maßnahme erhalten.

4. Einbindung in regionale Strukturen

Das Interessenbekundungsverfahrenist darauf ausgerichtet,die Potentiale einer Regionbeider

Erarbeitungvon Lösungen for die (Wieder-)Eingllederungin den allgemeinen Arbeitsmarkt

möglichst umfassend einzubeziehen.Hierfür ist unerlässlich,dass das von den Interessenten

vorgeschlagene Konzept in einem regionalen Konsensentwickeltund von den für den Arbeits.

markt relevanten Partnern aktiv mitgetragenwird. Darüberhinaus besteht die Erwartung,dass

nursolche Projekte erfolgreich sein können. die in einer engen regionalen Kooperationumge-

setzt werden können. Einwesentliches Ziel ist es, den Aktivierungsprozess durch die Bünde-

jung von Ressourcen und Verzahnungvon Maßnahmenin regionalen Projekten weiterzu

verbessern.

5. Gegenstand des Interessenbekundungsverfahrens

In den Projekten zu diesem Interessenbekundungsverfahrensoll der Integrationsprozess

zunächsl von einem Handlungsansatzgeprägt werden, der dem allgemeinenAkllvierungspro-

zess in der Grundsicherung für Arbeitsuchendeentspricht und punktuell gezielt verstärKtwer-

den soll. In der Aktivierungsphase seilen arbeitslose, erwerbsfähigeHilfebedürftige,die

Leistungennachdem 8GB 11beziehen, einbezogenundimRahmenvon

. BeratunglStandortbestimmung

. Vermittlungsaktivitäten

. Qualifizierung/Förderung
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konsequent aktiviertwerden, um möglichst den Übergang in eine ungeförderte Beschäftigung

zu erreichen.

Hierbei soll versuchl werden, insbesondere bei Qualifiziel\lng/Förderung für einen begrenzlen

Personen kreis in bestimmten Regionen besondere Anstrengungen zu unternehmen. Der Unter-

schied zum normalenVermitUungsgeschäftvon Grundsicherungsstellen soll in der intensiveren

Aktivierung allererwerbsfähigenArbeitslosen liegen,die durch die Einbindung weitererAkleure

(z. B. Länder) ermöglichtwerden soll.

Hier kommen die Aktiviel\lngs- und Vermittlungsaktivilälender Grundsicherungsstellen. wie

Fallmanagement,Fördermaßnahmenzur Aktlvierungund beruflichen Eingliederung durchDritte

nach § 165GB 11i. V. m. § 46 5GB 111in Betracht Dabei ist auch der Einsatz von Landesför-

derprogrammenz. 8. aur Grundlagevon Landes-ESFz. B. rOrflankierende Qualifizierungs-und

Gesundheitsmaßnahmenmöglichundzu begrüßen.

Unter Aktivierung werden darOberhinaus Angeboteund Maßnahmen verstanden, die beiden

Teilnehmendenzur Erhöhungder Eigenveraniwartungund der Beschäftlgungsfihigkeit führen

und die Chancenzu einer Integration in Erwerbsarbeitverbessem.Dazu gehören

beispielsweise intensive ProfUing-Ansätze,Empowerment-Module,die Förderung von MobiUtä~

sozialiOlegrativeBeratung, Einzel-und Gruppencoaching, Praktikain Unternehmenoder die

betrIebsnahe DurchfOhrungvon Maßnahmenzur Aktivierung und beruflichen Eingliederung.

Verbindlich vorgegebenwird eine Mindestdauervon sechs Monaten intensivierter Aktivierung

im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende(individuellauch länger) Innerhalbdes

Projekts und die Gewähr1eistungeines Intensiven Betreuungs-und Coachingansatzes während

der Beschäftigungsphase(Stufe4), um auch aus der .BürgerarbeU.heraus mOglichst

Vermittlungen realisieren zu können.AkUvierungund Coachingsind zu dokumentieren.

Für die intensiveAklivierung in den ersten drei Stufen und das begleitende Coachlng können

keine zusätzlichen finanziellenMittelzur Verfügunggestellt werden.

Durch die Bereitstellung von zusätzlichen und im öffentlichen Interesse liegenden Arbeitsplät-

zen soll ein Beschäftigungsangebot ("Bürgerarbeir) für diejenigen Arbeitslosen unterbreitet

werden, bei denen eine Vermittlung in den erslen Arbeilsmanct nach dokumentierter erfolgloser

Aktivierung nicht möglich ist. Das 8eschäftlgungsangebot, die eigentliche .BOrgerarbell" in Form

einer sozialversicherungspnichtigen Beschäftigung, steht daher in einem engen inneren

Zusammenhang mit den Aktlvierungsschritten und wirdunter Einbeziehung von Bundes-ESF-

Mitteln finanzieR unterstützt. Durch die zentrale Finanzierung und Förderung der Beschäfti-

gungsmOglichkelten der NBOrgerarbeU"werden die regionalen Grundsicherungsstellen finanziell

entlastet. Die Zuweisung der einzelnen, aktuell nicht vennittelbaren Personen In die jeweiligen,

regional angebotenen und im lokalen Konsens ausgewählten BOrgerarbeItsplätze erfolgt aber
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durch die jeweiligen Grundsicherungsstellen. Daher sind im Antrag Aussagen über den zu

erwartendenUmfang von geförderten Bürgerarbeitsplätzenvorzunehmen.

5.1. Gegenstand der Förderung

Gefördertwerden sozialversicherungspflichtigeBeschäftigungsverhältnisse (ohne Versiche-

rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung)für zusätzlicheund im öffentlichen Interesse

liegende Arbeiten der Gemeinden,Städteoder KreisezurWahmehmungkommunaler Aufga-

ben mit einem zeitlichen Umfangvon 30Wochenstundenund einem Arbeitnehmerbruttovon

mindestens900 Euro monatlich.Für Personen,fur die eineganztägige Beschäftigungnicht

möglich Ist. könnenalternativ auch Beschäftigungenmit 20 Wochenstunden und einemArbeit-

nehmerbruttovon mindestens600 Euro monatlichangebotenwerden.

5.2. FörderhöhelFörderdauer

Pro Bürgerarbeitsplatzwird ein Förderbetragin Höhe von monatlich 1.080 Euroals Zuschuss

zum Arbeitsentgelt und zum Sozialversicherungsaufwandfür die Dauer von maximal36

Monalen zur Verfügunggestellt werden. Dies bedeutet aber nicht, dass eine Förderung

individuellüber 36 Monate erfolgt. Vielmehr soll Oberein konsequentes Coaching durchden

Maßnahmelrägersichergestellt werden. dass regelm!ßig im Zusammenwlrnen mit den

GrundsicherungsstellengeprOftwird, ob eine Integration Inden allgemeinen Arbeitsmarkt

erfolgenkann. Frei werdende Bürgerarbeitsplätzesol/en nachbesetzt werden können.Eine

Förderungerfolgt nur für den Zeitraum, in dem Arbeitsentgeltzu zahlen Ist.

Die sozialversicherungspflichligen Beschäftigungsverhältnisse mit 30 Wochenstunden werd~n

mit einem Zuschussbelrag in Höhe von 900 Euro monaUich gerördert werden; zusätzlich wird

der Sozialversicherungsaufwand des Arbeitgebers (ohne Arbeitslosenversicherungsbeitrag) mit

bis zu 180 Euro monatlich gefOrdert.

Hierbei werden monatlich 500 Euro ESF.Mittel des Bundes als Zuschuss zum ArbeitsenigeIt

sowie 580 Euro Bundesmittel als Zuschuss zu Arbeilsentgelt und Sozialversicherungsaufwand

des Arbeitgebers als Pauschale gewährt.

Altemativ kommt eine Wochenarbeitszel! von 20 Stunden mit einem Zuschussbetrag zum

Arbeitsentgelt in Höhe von 600 Euro monatlich und mit bis zu 120 Euro monatlich fOr den

Sozialversicherungsaufwand des Arbeitgebers In Betrachl

5.3. Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger können Arbeitgeber sein, die Arbeitsplätze für zusätzliche und im

öffenUichen Interesse liegende Arbeiten im Sinne der Vorschriften der §§ 261 oder 270a des

DrittenBuches Sozialgesetzbuch (SGB 11I) einrichten. In Betrachtkommen alsArbeitgeber
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insbesondere Gemeinden,Städteund Kreise.Gefördertwerden können auchandere
Arbeitgeberim Einvernehmenmit den Gemeinden,Städtenund Kreisen.

5.4. Sonstige Bestimmungen

Die Zuwendung wird im Wege der Projektf6rderungals Festbetragsfinanzierung In Formeines

nicht rückzahlbarenZuschusseszum Arbeilsenlgeltund zum50zialversicherungsaufwand

gewährt. Näheres regelt die Rahmenrichtliniefür thematische ESF-Projektförderungen des

BMAS für die Förderperiode2007-2013. DiefördertechnischeUmsetzung der Zuwendung

erfolgt durch das Bundesverwaltungsamtals Bewilllgungsbahörde.

Es wird darauf hingewiesen,dass zur Erfüllungder FörderkriterienProjektvorschläge ggf.modi-

fiziertwerden. Ferner ist zu berücksichtigen,dass aufgrundder ESF-speziflscnen Besonder-

heiten die für die Beschäftigungsphaseder _BÜfgerarbeil"4i:urVerfügung gestellten FlnanzmltteJ

zu 62% den alten Bundesländern und zu 38%den neuen Bundesländern zufließenmüssen.

6. Teilnahmevoraussetzungen

Für eine Teilnahme an dem Interessenbekundungsverfahrengelten folgende Voraussetzungen:

a) Der Antrag wird von der GeschäftsfOhrerinldem Geschäftsführer der Arbeitgemelnschafl.

des zugelassenen kommunalenTrägersoder der Agentur für Arbeit eingereicht, dieIn der

entsprechendenRegionAufgabenderGrundsicherungnachdem 5GB 11wahrnimmt.

b) DerAntrag enthält eine ausfuhrliche Darstellung(max. ca. 10 Seiten) der Vorstellungender
Grundsicherungsstellen, wie die AkUvierungsphasen1 bis 3 das Coaching während der

.BQrgerarbeit"konkrel umgesetzt und in welcher Anzahl. inwelchen Bereichenund bei

welchen Arbeitgebern Bürgerarbeitsplätzeeingerichtetwerden sollen. In die Auswahl

können ProJekleeinbezogen werden, bei denen eine Größenordnung vonmindestens500

arbeitslosen erwerbsfähigen HllfsbedOrftigenaktiviertwerden. .

c) DerAntrag enthält konkrete Hinweisedarüber,in welcher Formder Antrag Inder Region

abgestimmt wurde. Hierzusind dem Antrag möglichstbeizufOgen:

. ein UnterstOtzungsscnreibendes Landes

. ggf. ein UnterstOtzungsschreibender RD (nur bei ARGEn/gT) und

· UnterstOtzungsschrelbender lokalenArbellsmarktakteure(v. a. der Wirtschaft,der

Kommunen u.a.)

d) Der Antrag enthält konkreteAussagen über den Zeitplanund die organisatorischeUmset-

zung des Konzepts sowie zur Qualitätssicnerung.
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e) Der Antrag enthält eine Kostenkalkulation,aus der dIe (voraussichtlich) anfallendenKosten

bei der Umsetzung des Konzepts (insbesondere für die Aktivierung und das begleitende

Coaching) realistisch dargelegt werden.

1) Der Antrag enthält konkrete Aussagen über die Nachhaltigkeit des Konzepts.

7. Darstellung des Zeitplans

Phase 1 (bis 27. Mai 2010) Erarbeitung und Einreichung von Konzepten zum

Interessenbekundungsverfahren

Phase 2 (bis 30. Juni 2010) Bewertungund Auswahlder eingegangenen Konzepteund

Informationder Modellregionen

Phase 3 (1. Juli 2010 bis 31. Dezember2010) Beginnder .Bürgerarbeit" (AktIvIerungsphase)

Phase4 (ab1.Januar2011 bis längstens31. Dezember2014) Durchführungderdreijährigen

Beschättlgungsphase der .Bürgerarbeil"

8. Bewertungskomplex

OieBewertungder eingegangenen Konzeptedes InteressenbekundungsverfahrenserfolgI

durch externe Experten mit Unterstützung durch das beteingte Fachrererat des BMAS.

Dieelngereichlen Konzeptewerden nach folgenden Bewertungskriterien beurteil!:

. voraussichtlicheWirtcsamkeitder im Konzeptdargestelltenund nachgewiesenenLösun-

gen Im Hinblick auf die angestrebte Eingliederungin den allgemeinen Arbeitsmarkt

. Zielgenauigkeit und Modellhaftigkeit/Innovation der angebotenen Problemlösungen. Beitragzur regionalen Netzwerkbildung. Kosten.Lelslungs-Verhältnis und Qualitätssicherung

. Übertragbarkeitund Nachhaltlgkeit

9. Weitere Informationen

Die Konzepte zur Teilnahme am Interessenbekundungsverfahrensind in zweiracherAusferti.

gung Ingedruckter Form (ungebunden) und zusäl2/ichelektronischper E-Mail einzureichenbis
zum 27. Mal 2010

8undesministerium für Arbeit und Soziales

Referat IIb3

Stichwort InteressenbekundungsverfahrenModellprojekteuBürgerarbelt"
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Wilhelmstr. 49

10117 Berlin

E-Mail-Pos!facn:Bueraerarbeil@bmas.bund.de

Berlin, 19 April 2010

Bundesminislerium fOr Arbeit und Soziales

Im Auftrag

r

I~i~';"'~. rO(~
Dr N~ifer.Porsch


